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Besondere SchutzmaBnahmen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus
in Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe
(CoronaAVEinrichtungen)

Allgemeinverfiigung
des Ministeriums fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 1. Juni 2022

Das Ministerium flr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen trifft auf
der Grundlage des § 28 Absatz 1, des § 28a sowie des § 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch
Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBI. | S. 4906) und § 28a durch Ar-
tikel TNummer 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBI. | S. 5162) geandert worden ist, in
Verbindung mit § 6 Absatz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSBG-
NRW) vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), das durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom
25. Marz 2021 (GV. NRW. S. 312) geandert wurde, des § 3 Absatz 2 Nummer 8 und des § 4 Ab-
satz 2 Satz 4 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
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CoV-2 (Coronaschutzverordnung — CoronaSchVO) vom 1. April 2022 (GV. NRW. S. 360a die zu-
letzt durch Verordnung vom 24. Mai 2022 (GV. NRW. S. 728a) geandert worden ist, im Wege der
Allgemeinverfligung folgende Anordnungen:

Die aktuellen bundesrechtlichen Anderungen erfordern es, dass alle Anbieter von vollstationa-
ren Einrichtungen der Pflege, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, besonderen Wohn-
formen fir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Einglie-
derungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe sowie Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im
Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sich ihrer fortgeltenden Verantwortung zum Schutz
der gepflegten und betreuten Menschen, die sich ihnen anvertrauen, sowie derer Teilhaberechte
bewusst bleiben und weiterhin besondere SchutzmaBnahmen ergreifen, um sie in besonderer
Weise vor den Gefahren einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu schiitzen. Bei der Ausge-
staltung der SchutzmaBnahmen kommt neben den Zielen des Infektionsschutzes der Gewahr-
leistung der Teilhaberechte der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer der
Einrichtungen und anbieterverantworteten Wohngemeinschaften eine besondere Bedeutung zu.
Den Herausforderungen eines sich standig wandelnden Infektionsgeschehens ist dabei Rech-
nung zu tragen.

Nach Wegfall von speziellem Bundesrecht kommt dem § 4 des Wohn- und Teilhabegesetzes,
insbesondere dessen Absatz 4, wieder eine besondere Bedeutung zu. Mit dieser Allgemeinver-
fligung werden die daraus abzuleitenden Regelungen zusammengefasst. Fur Einrichtungen nach
§ 67 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch wird eine entsprechende Anwendung empfohlen.

Die im Folgenden angeordneten SchutzmaBnahmen werden unter Berlicksichtigung der vom Ro-
bert Koch-Institut veréffentlichten Erkenntnisse getroffen.

Insbesondere werden flr geimpfte oder genesene Bewohnerinnen und Bewohner der vollstatio-
naren Einrichtungen der Pflege, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, besonderen
Wohnformen fiir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeitwohneinrichtungen der
Eingliederungshilfe, die nicht positiv getestet wurden, grundsatzlich

1. Zimmerquarantanen untersagt,

2. Besuchsbeschrankungen und Beschrankungen hinsichtlich des Verlassens von Einrichtungen
ausgeschlossen,

3. anlasslose verpflichtende Testungen von vollstdndig geimpften und genesenen Bewohnerin-
nen und Bewohnern ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund wird zum Schutz vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus im Ein-
zelnen Folgendes angeordnet:

I. Vollstationdre Einrichtungen der Pflege, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, be-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/11



sondere Wohnformen fiir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeitwohneinrich-
tungen der Eingliederungshilfe

1. Aligemeine Hygieneanforderungen

1.1. In den Einrichtungen ist durch Aushange uber die aktuellen, nach § 4 Absatz 4 Wohn- und
Teilhabegesetz erforderlichen Hygienevorgaben zu informieren. Hierzu zahlen insbesondere die
Hand- und Nieshygiene, die Regelungen zur Maskenpflicht und die Empfehlungen zur Einhaltung
des Abstands fur Besucherinnen und Besucher.

1.2. Im Eingangsbereich und verteilt in der gesamten Einrichtung sind ausreichend Mdglichkeiten
zur Handedesinfektion vorzuhalten. Besucherinnen und Besucher haben sich vor dem Besuchs-
kontakt die Hande zu desinfizieren.

2. Maskenpflicht

Besucherinnen und Besucher haben in Eingangsbereichen und auf Fluren mindestens eine medi-
zinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tragen. Es gelten die Ausnahmen (medizinische
Griinde, Passform bei Kindern) nach § 3 Absatz 2 Ziffer 9 und Absatz 3 der Coronaschutzver-
ordnung.

3. Besuch

3.1. Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner hat das Recht, taglich zeitlich unbeschrankt Besuch
zu erhalten.

3.2. Besucherinnen und Besucher sind gemaB § 4 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 der Coronaschutzver-
ordnung zu testen. Zur Umsetzung der Testanforderung flir Besucherinnen und Besucher ist ih-
nen im Rahmen des einrichtungsbezogenen Testkonzeptes gemaR § 4 Absatz 4 Satz 2 der Co-
ronaschutzverordnung am Ort der Einrichtung ein Coronaschnelltest bedarfsgerecht anzubieten.
Kann die Einrichtung eine Testmdglichkeit in der Einrichtung nicht stdndig anbieten, so muss tag-
lich mindestens ein Termin angeboten werden. Dabei sind in der Regel bedarfsgerecht werktags
mindestens drei Termine nachmittags in einem Zeitkorridor von 16 bis 18 Uhr anzubieten. Die
Termine missen mindestens die Dauer von zwei Stunden haben und sind sowohl durch Aushang
an zentraler Stelle der Einrichtung als auch im Internet deutlich bekannt zu machen.

3.3. Flr Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, in der Einrichtung ehrenamtlich tatigen
Personen, Betreuerinnen und Betreuern, Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichtern, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern von Krankentransportdiensten, Dienstleistenden zur pflegerischen
oder palliativen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung sowie Personen, die innerhalb
der Einrichtung Teilhabeangebote durchfihren, und fur Mitarbeitende der nach § 43 Absatz 1
und 3 Wohn- und Teilhabegesetz zustandigen Behdérden und Aufsichtsbehérden gelten die Re-
gelungen flir Besucherinnen und Besucher entsprechend. Schnelltestungen miissen ihnen be-
darfsgerecht angeboten werden. Bei Besucherinnen und Besuchern, die Bewohnerinnen und Be-
wohner als medizinisches Personal zu Behandlungszwecken aufsuchen und immunisierte im
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Sinne des § 4 Absatz 3 Coronaschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung sind, kann die
zugrundeliegende Testung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Uberwachung
erfolgen.

3.4. Personen, die die Einrichtung im Rahmen eines Notfalleinsatzes oder aus anderen Griinden
ohne Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern nur fir einen unerheblichen Zeitraum betreten,
sind keine Besucher; fir sie besteht keine Testpflicht beim Zutritt.

3.5. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, soweit moglich, zu allen anderen Personen
einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; dies gilt nicht gegentber besuchten Perso-
nen, die vollstandig immunisiert sind oder gegenliber den besuchten Personen, die mindestens
eine medizinische Maske tragen.

4. Tests

4.1. Bewohnerinnen und Bewohner sind dreimal in der Woche mit einem Coronaschnelltest zu
testen. Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizier-
ten Person in der Einrichtung oder auBerhalb der Einrichtung erfolgt ist, sind bei Feststellung des
Kontaktes taglich fur mindestens finf aufeinanderfolgende Tage mittels Coronaschnelltest zu
testen.

4.2. Uber Ausnahmen fiir Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Coronaschnelltest aus
medizinischen oder sozial-ethischen Griinden auch nicht durch Testverfahren ohne Durchfih-
rung eines Abstrichs durchgefiihrt werden kann, entscheidet im Einzelfall die Einrichtungslei-
tung.

4.3. Soweit die Durchfuihrung eines Coronaschnelltests bei einer Bewohnerin oder einem Be-
wohner nicht mdglich ist oder verweigert wird, haben sie, soweit gesundheitlich moglich, eine
medizinische Maske im Sinne des § 3 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung zu tragen und zu
anderen Personen moglichst einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Eine Teilnahme an Ver-
anstaltungen ist bei Personen, die Coronaschnelltests verweigern, abweichend von Ziffer 7 nicht
zulassig.

4.4. Die Testpflicht entfallt fur vollstandig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner (§ 22a Absatz
11fSG). Die Testpflicht entfallt ebenfalls flr als genesen geltende Bewohnerinnen und Bewohner
(§ 22a Absatz 2 IfSG). Bewohnerinnen und Bewohnern, fiir die die Testpflicht entfallt, sind wo-
chentliche Tests anzubieten.

4.5. Ein Coronaschnelltest ist bei Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie bei Beschaftigten
zudem immer dann vorzunehmen, wenn unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen,
Schnupfen, Geschmacksverlust, erhdhte Temperatur oder Ubelkeit festgestellt werden. § 8 der
Verordnung zur Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 und zur Regelung von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes (Corona-
TestQuarantaneVO) findet Anwendung.

4.6. Bei Neu- oder Wiederaufnahmen ist ein Coronaschnelltest der aufzunehmenden Person von
der Einrichtung durchzufiihren oder zu veranlassen. Erfolgt die Neu- oder Wiederaufnahme aus
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einem Krankenhaus, ist ein Coronaschnelltest zuvor dort durchzuflhren. Das Testergebnis darf
zum Zeitpunkt der Neu- oder Wiederaufnahme in die vollstationare Einrichtung nicht alter als 24
Stunden sein.

5. Impfangebot

5.1. Vor der Aufnahme neuer Bewohnerinnen oder Bewohner ist von den Einrichtungen darauf
hinzuwirken, dass ihnen ein Impfangebot gemacht wird. Ist dies vor der Aufnahme nicht moglich,
so muss es umgehend nach der Aufnahme nachgeholt werden.

5.2. Soweit einzelne Bewohnerinnen und Bewohner noch keinen vollstandigen Impfschutz ha-
ben, sollen ihnen individuell besondere InfektionsschutzmaBnahmen angeboten werden.

6. Isolierung und Quarantane

6.1. Bewohnerinnen und Bewohner, die positiv getestet worden sind, sind zu isolieren. § 8 der
Verordnung zur Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 und zur Regelung von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes (Corona-
TestQuarantaneVO) findet Anwendung. Die Isolierung erfolgt durch eine von den anderen Be-
wohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung getrennte Unterbringung, Pflege, Betreuung und
Versorgung. Hierzu kdnnen nicht vermeidbare Zimmerquarantanen angeordnet werden. Kontak-
te positiv getesteter Bewohnerinnen und Bewohnern untereinander sind zulassig, soweit sie in
der Einrichtung ermdglicht werden kénnen. Bewohnerinnen und Bewohner, die sich in palliativer
Versorgung befinden, dirfen unter Einhaltung von SchutzmaBnahmen auch wahrend der Isolie-
rung besucht werden.

6.2. Soweit die zustandigen ortlichen Gesundheitsbehdrden keine anderweitige Anordnung tref-
fen, endet die Isolierung grundsatzlich nach 10 Tagen ab dem Tag des erstmaligen Auftretens
von Symptomen (insbesondere Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder
Geschmacksverlust) oder der Vornahme des ersten positiven Tests - Testung durch eine Labor-
diagnostik mittels Nukleinsdaurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weiterer Methoden der Nuklein-
saureamplifikationstechnik) oder Schnelltest. Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen verlangert
sich die Isolierung, bis die Symptome Uber einen ununterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden
nicht mehr vorliegen. Zusatzlich muss zur Beendigung der Isolierung am letzten Tag der Isolie-
rung ein negatives Schnelltestergebnis vorliegen. Die Isolierung kann von Bewohnerinnen und
Bewohnern, die seit 48 Stunden symptomfrei sind, vorzeitig beendet werden, wenn die Person
Uber ein negatives Testergebnis eines frihestens am flinften Tag der Isolierung vorgenomme-
nen Tests verfligt. Der Test kann durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsaurenachweis
(PCR, PoC-PCR oder weiterer Methoden der Nukleinsaureamplifikationstechnik) oder Corona-
schnelltest durchgefihrt werden.

6.3. In vollstationaren Einrichtungen der Pflege und Wohngemeinschaften der Intensivpflege
sind Bewohnerinnen und Bewohner, die vorzeitig entisoliert worden sind, am sechsten Tag er-
neut mit einem Schnelltest zu testen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/11



6.4. Soweit die zustandigen drtlichen Gesundheitsbehdrden keine anderweitige Anordnung tref-
fen, unterliegen Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2
infizierten Person in der Einrichtung oder auBerhalb der Einrichtung erfolgt ist, keiner Quaranta-

ne. Sie sind gemaRB |. Ziffer 4.3 zu testen.

7. Veranstaltungen

Veranstaltungen sind zulassig und ein wichtiger Bestandteil der Teilhabe der Bewohnerinnen und
Bewohnern. Fir die Teilnehmenden untereinander gelten die Hygieneempfehlungen, die auch
ansonsten fur Bewohnerinnen und Bewohner und Besuchende gelten. Fir 6ffentliche Veranstal-
tungen gelten die Regelungen der Coronaschutzverordnung.

8. Weitere MaBnahmen

8.1. Uber Besuchseinschrankungen und andere iiber die vorstehenden Regelungen hinausge-
hende MaBnahmen im Falle einer Infektion in der Einrichtung entscheidet die zustdndige WTG-
Behorde in Abstimmung mit der zustandigen unteren Gesundheitsbehdrde und im Einvernehmen
mit dem Ministerium flr Arbeit Gesundheit und Soziales. Die Rechte, MaBnahmen nach § 28 des
Infektionsschutzgesetzes insbesondere bei der Feststellung von neuen besorgniserregenden
SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC), die eine Anpassung des Managements erfordern wiirden,
anzuordnen, bleiben unberihrt. Die Pflegeeinrichtungen selbst sind nicht befugt, die in dieser
Allgemeinverfiigung vorgesehenen Regelungen zu den Besuchen, dem Verlassen der Einrichtun-
gen und zum Aufnahmeverfahren grundsatzlich weiter einzuschranken. Sie haben allerdings
beim Auftreten einer Infektion neben einer sofortigen Information der zustandigen Behdrden vor-
laufig angemessene MaBnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung der Infektion zu ergreifen.

8.2. Einrichtungen, die die in 3.2. vorgeschriebenen Testangebote fiir Besucherinnen und Besu-
cher nicht einhalten kdnnen, haben dies der zustandigen WTG-Behdrde unter Angabe der Grin-
de mitzuteilen.

9. Ordnungswidrigkeiten

Wer als Leiter einer Einrichtung Besuchsbeschrankungen, Zimmerquarantanen oder Verlassens-
verbote ausspricht, die nach dieser Allgemeinverfigung ausgeschlossen und nicht von der zu-

standigen WTG-Behdrde in Abstimmung mit dem MAGS genehmigt worden sind, kann mit einer
GeldbuBe von bis zu 20.000 Euro belegt werden (§ 42 Absatz 1 Nr. 7 i.V.m. § 42 Absatz 2 WTG).

Il. Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch

1. Tests
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1.1. Arbeitgeber, Beschaftigte (einschlieBlich Auszubildende, Studierende und Schiilerinnen und
Schiiler) und Besucherinnen und Besucher sind gemaB § 4 Absatz 2 Satz 1 Coronaschutzverord-
nung zu testen.

1.2. Im Rahmen des einrichtungs- und unternehmensbezogenen Testkonzepts nach § 4 Absatz 2
der Coronaschutzverordnung i.V.m. § 5 Corona-Test-und-Quarantdneverordnung sind Testun-
gen fur gepflegte bzw. betreute Personen sowie Nutzerinnen und Nutzer in der Einrichtung
durchzufiihren. Fir die Testungen der Nutzerinnen und Nutzer finden die Anordnungen zu I. Zif-
fer 4.3. bis 4.6. entsprechende Anwendung.

2. Alilgemeine Hygieneempfehlungen

Die Nutzerinnen und Nutzer und gegebenenfalls ihre rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer
sind mindestens durch Aushang lber die aktuellen Hygieneempfehlungen (Schutzausristung,
Niesetikette, Handdesinfektion usw.) zu informieren.

3. Impfangebot

3.1. Vor der Aufnahme neuer Nutzerinnen oder Nutzer ist von den Einrichtungen darauf hinzuwir-
ken, dass ihnen ein Impfangebot gemacht wird. Ist dies vor der Aufnahme nicht maglich, so
muss es umgehend nach der Aufnahme nachgeholt werden.

3.2. Sofern eine Nutzung durch eine Person erfolgt ist, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert
ist oder Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen geman der jeweils aktuellen
Richtlinie des Robert Koch-Instituts hatte, ist durch die Einrichtungsleitung unverztiglich die fir
den Infektionsschutz zustéandige Behoérde zu informieren.

4. Fahrdienste

Sofern erforderlich, ist ein Transport fur den Hin- und Rickweg durch die Einrichtung sicherzu-
stellen, der die derzeit besonderen Risiken durch eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 bericksichtigt. Fahrzeuginsassen haben mindestens eine medizinische Gesichtsmaske
zu tragen.

lll. Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

IV. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfugung wird gemaB § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
flr das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2021
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(GV. NRW. S. 904) geandert worden ist, 6ffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie tritt am 4. Juni 2022 in Kraft und mit Ab-
lauf des 30. Juni 2022 auBer Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieser Allgemeinverfligung wird die Allgemeinverfligung ,Besondere
SchutzmaBnahmen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Einrichtungen der Pflege, der
Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe" vom 6. Mai 2022 (MBI. NRW. Nr. 20a vom 6. Mai 2022 S.
366a) aufgehoben.

Begriindung

Die jetzt getroffenen Regelungen tragen dem Umstand Rechnung, dass in Nordrhein-Westfalen
wie deutschlandweit weiterhin ein sehr hohes Infektionsgeschehen vorliegt. Die Zahl der Neuin-
fektionen und die Zahl schwerer Krankheitsverlaufe steigen mit hoher Geschwindigkeit. Mit einer
Inzidenz von 213,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche (Stand: 31. Mai 2022)
besteht weiter auch eine erhebliche Infektionsgefahr fir vulnerable Personen. Die Hospitalisie-
rungsrate liegt aktuell bei 1,95 (Stand: 31. Mai 2022). Da gerade in den genannten Einrichtungen
oft Personen mit einer besonderen Vulnerabilitat leben bzw. diese nutzen, sind in den Einrichtun-
gen besondere SchutzmaBnahmen vor einem Viruseintrag und einer Infektionsausbreitung inner-
halb der Einrichtung nach wie vor erforderlich.

Dabei ist zu berlicksichtigen, dass laut Robert Koch-Institut nach gegenwartigem Kenntnisstand
davon auszugehen ist, dass zumindest fur einen Zeitraum von drei Monaten das Risiko einer
Ubertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch Personen, die vollstandig geimpft wurden,
spatestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis deutlich geringer ist
als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen
und kann durch Auffrischungsimpfungen wieder reduziert werden. Die Situation stellt sich fur
genesene Personen fir einen Zeitraum von drei Monaten nach einer liberstandenen Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vergleichbar dar. Fir diese Personen wird grundsatzlich auch
empfohlen, nach Kontakten zu einer infizierten Person eine Absonderung nicht erneut anzuord-
nen.

Zu l. Vollstationare Einrichtungen der Pflege, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften,
besondere Wohnformen fir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeitwohnein-
richtungen der Eingliederungshilfe

Allein der Kontakt zu infizierten Personen reicht fiir vollstandig geimpfte und genesene Bewoh-
nerinnen und Bewohner nicht aus, Zimmerquarantanen, Besuchsbeschrankungen und Beschran-
kungen des Verlassens der Einrichtungen zu rechtfertigen.

Verpflichtende Testungen ohne Anlass sind fur vollsténdig geimpfte und genesene Bewohnerin-
nen und Bewohner nicht vorgesehen.
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Flr Beschaftigte richtet sich die Maskenpflicht nach den jeweiligen arbeitsschutzrechtlichen
Vorgaben.

Nicht geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner werden insbesondere durch die weiter bestehen-
de Testpflicht fur Besucherinnen und Besucher und Beschéaftigte vor einem Viruseintrag ge-
schatzt.

Mit den Anordnungen zu I. Ziffer 6 werden die Anordnung von Isolierungen nach § 28 Infekti-
onsschutzgesetz in Verbindung mit § 30 Infektionsschutzgesetz sichergestellt und der Informati-
onsweg verkurzt, da sich die betroffenen Personen nicht erst aufgrund behordlicher Anordnun-
gen im Einzelfall, sondern bereits kraft der gesetzlichen Regelung in Isolierung begeben miissen.
Die Isolierung von positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgt durch eine von den
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung getrennte Unterbringung, Pflege, Be-
treuung und Versorgung.

Zur Beendigung der Isolierung aufgrund eines positiven Testergebnisses muss grundsatzlich am
letzten Tag der Isolierung ein negativer Coronaschnelltest (ein Coronaselbsttest ist hierflir nicht
ausreichend) vorliegen. Um eine Beendigung der Isolierung trotz fortgesetzter Symptomatik und
des damit verbundenen Infektionsrisikos flr Dritte zu verhindern, verlangert sich die Isolierung
bei Fortbestehen beziehungsweise Vorliegen von Krankheitssymptomen flir einen so langen
Zeitraum, bis die Symptome 48 Stunden nicht mehr vorgelegen haben.

Allein der Kontakt zu infizierten Personen reicht fiir vollstandig geimpfte und genesene Bewoh-
nerinnen und Bewohner nicht aus, Zimmerquarantanen, Besuchsbeschrankungen und Beschran-
kungen des Verlassens der Einrichtungen zu rechtfertigen.

Veranstaltungen sind als wesentlicher Bestandteil der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
zulassig. Die in dieser Allgemeinverfligung passgenau ausgestalteten Hygieneempfehlungen
sollen, soweit moglich, beachtet werden.

Im Rahmen der Teilhaberechte der Bewohnerinnen und Bewohner kommt auch der gemeinsa-
men Einnahme von Mahlzeiten eine groBe Bedeutung zu. Soweit es von den Bewohnerinnen und
Bewohnern gewlinscht wird, ist die gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten zu ermdglichen. Die
Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen steht den

Zu ll. Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Die Anordnung regelmaBiger Tests, die fur nicht vollstandig geimpfte oder genesene Personen
im Sinne des § 22a Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz taglich erfolgen missen, stellt mit den
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer sicher.
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Fir die Mdglichkeit der Wahrnehmung der Angebote von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen
sind die Fahrdienste fir die Nutzerinnen und Nutzer von besonderer Bedeutung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in dessen
Bezirk die Klagerin beziehungsweise der Klager zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen
Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz in der Stadteregion Aachen oder den
Kreisen Diren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen,
Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Hagen
oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Markischen Kreises
oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht
Arnsberg, JagerstraBBe 1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Dissel-
dorf, Duisburg, Krefeld, Ménchengladbach, Milheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, So-
lingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder der
Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Diisseldorf, BastionstraBBe
39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bochum,
Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen oder Unna
ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen,
zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bonn,
KoIn oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht Kéln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Kd&ln, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld
oder der Kreise Gltersloh, Herford, Hoxter, Lippe, Minden-Libbecke oder Paderborn ist die Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Minden, Kénigswall 8, 32423 Minden, zu erheben.
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Far Kldagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Minster
oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Mlnster, Piusallee 38, 48147 Mlnster, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die
Klage beim Verwaltungsgericht Dusseldorf, BastionstraBe 39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach MaBgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung
mit der Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und Uber das besondere elektronische Behdérdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gliltigen Fassung in elektronischer
Form erhoben werden.

Disseldorf, den 1. Juni 2022

Der Staatssekretar flr Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund Heller

- MBI. NRW. 2022 S. 396a

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/11



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Besondere Schutzmaßnahmen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe (CoronaAVEinrichtungen) 


